IV 421.HF

(Vertrag fur sonstige freiberufliche Leistungen)

Vergabenummer MalRnahmenummer

MalRnahme
Gedenk- und Erinnerungsort Checkpoint Charlie

Leistung/CPV
Ausstellungsgestaltung

Vertrag fur sonstige freiberufliche Leistungen

Zwischen dem Land Berlin,

vertreten durch
Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Abteilung Hochbau

Fehrbelliner Platz 4
10707 Berlin

— nachstehend Auftraggeber (AG) genannt —
und

|:| vertreten durch

— nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt —
wird folgender Werkvertrag geschlossen:
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IV 421.HF

(Vertrag fir sonstige freiberufliche Leistungen)

§1
Gegenstand des Vertrages

1.1 Gegenstand des Vertrages ist die Beauftragung der folgenden freiberuflichen Leistung(en):
Gestaltung und Planung der Ausstellungskonzeption und der Realisierung der Ausstellungsmodule
der offentlich zugénglichen Ausstellung im AufRenraum aufbauend auf den Ergebnissen des
interdisziplindren Realisierungswettbewerbs fiir den Bildungs- und Erinnerungsort Checkpoint
Charlie. Die Gestaltungs- und Planungsleistungen dieses Vertrages sind Teil eines gemeinsamen
Wettbewerbsentwurfs der Bewerbergemeinschaft XXX.

|:| in der Liegenschaft

Stral3e
Ort

auf dem/den Grundstiick/en XX (Fl.-st. Nr. )
Flur/e XX GroRe m2
Gesamtflache aller Flurstiicke: m2

1.2 Die MaRnahme unterliegt:

den Forderrichtlinien XX
GesamtmalBRnahme - Neugestaltung des 6éffentlichen Stadtraums Checkpoint Charlie

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteil:

Nr.: 1 Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB Hochbau) IV 401.H F,

Nr.: 2 Besondere Vertragsbedingungen zum Mindeststundenentgelt und Tariftreue — Teil A
IV 4020 F

Nr.: 3 Besondere Vertragsbedingungen zur Frauenforderung — Teil A 1V 4021 F

Nr.: 4 Besondere Vertragsbedingungen zur Verhinderung von Benachteiligungen — Teil A
IV 4023 F

Nr.: 5 Besondere Vertragsbedingungen (BVB) Uber Kontrollen und Sanktionen nach dem
Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG) -Teil B 1V 4024 F

Nr.: 6 Zusatzliche Vertragsbestimmungen zum Arbeiten auf der Vergabeplattform, zur Er-
stellung von Ausschreibungsunterlagen und zum Datenaustausch 1V 406.H F

Nr.: 7 Niederschrift iber die Verpflichtung nach 8 1 des Gesetzes uber die formliche
Verpflichtung nicht beamteter Personen (Verpflichtungsgesetz) 1V 407 F

Nr.: 8 Leistungsbeschreibung

Nr.: 9 Terminplan/ Rahmenterminplan vom gem. Verhandlung

Nr.: 10 Honorarangebot des Auftragnehmers vom XX (Teil 1 und 2)

Nr.: 11 Wettbewerbsauslobung

Nr.: 12 Spezifische Leistungspflichten

] Nr.:

die auf der Vergabeplattform des Landes Berlin veréffentlichten Planunterlagen/ Projekt-

informationen
2.2 Der Auftragnehmer hat tiber 8 1 Nummer 1 AVB Hochbau (1 401.H F) hinaus folgende technische

und sonstige Vorschriften, Regelwerke und Rundschreiben zu beachten:
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2.3

3.1

IV 421.HF

(Vertrag fur sonstige freiberufliche Leistungen)

Siehe Anlage Nr.:11 Technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke, Rundschreiben
IV405.HF.

Durch den Auftragnehmer sind generell die entsprechenden Formblatter der ABau zu verwenden
(z. B. fur Kostenermittlungen und Vergabe).

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

Uberarbeitungsempfehlung der Wettbewerbsjury
Projektinformationen werden nach Beauftragung und wéhrend der Vertragslaufzeit

|:| zur Verfiigung gestellt

[

Diese Unterlagen werden dem Auftragnehmer soweit vorliegend, mit Vertragsschluss tibergeben.

83
Leistungen des Auftragnehmers

Leistungen
Der Auftraggeber Ubertrdgt dem Auftragnehmer
|:| die folgenden Leistungen:

samtliche in Anlage Nr. 8 aufgefuhrten Leistungen.

Optionale Leistungen
Der Auftraggeber beabsichtigt,
|:| folgende optionale Leistungen

optionale Leistungen gemaR Anlage Nr. 8
— einzeln oder im Ganzen — abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform. Es besteht kein Anspruch auf
den Abruf optionaler Leistungen.
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3.5

3.6
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Kosten

Die anteiligen |:| Baukosten Herstellungskosten fur den Gegenstand dieser Vertragsleistung
dirfen den Betrag von XXXE€ |:|brutto netto (Kostenobergrenze) nicht Gberschreiten.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze unter Er-
fullung der gesetzlichen Bestimmungen zwingend eingehalten wird.

Kostenermittlungen sind auf der Grundlage der DIN 276:2018-12 zu erstellen.

Termine
|:| Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten
werden kdnnen:

Termine und Fristen ergeben sich aus Anlage 9

Qualitat der Leistungserfillung

Der Auftragnehmer Ubernimmt Gewéhr, dass seine Leistung die vertraglich zugesicherten Eigen-
schaften insbesondere gemanR Anlage Nr.11 hat, dem Stand der Technik entspricht
und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewohnlichen oder

dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben/mindern.

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Wird erkennbar, dass die Planungs- und Uberwachungsziele (Kostenobergrenze, Termine, Quali-
tat der Leistungserfillung) mit dem Leistungsverlauf nicht erreicht werden kénnen, hat der Auftrag-
nehmer den Auftraggeber unverziglich in Textform zu unterrichten und die aus seiner Sicht mog-
lichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf die Projektziele darzulegen, so dass diese
Ziele und insbesondere die Kostenobergrenze doch noch eingehalten werden kénnen.

§4
Fachlich Beteiligte und Betroffene

Die zu erbringende Leistung ist Teil der Gesamtbeauftragung der Bewerbergemeinshcaft mit den
weitergehenden Leistungsbildern der freiraumplanung und des Hochbaus.

Weitere fachlich beteiligte werden nach Beauftragung und wahrend der Vertragslaufzeit beaknnt
gegeben.
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§5
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 15 AVB

Hochbau mussen mindestens betragen:

Fir Personenschaden 1.500.000 €
Fir sonstige Schaden 1.000.000 €
86

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Die Leistungen des Auftragnehmers werden von folgenden Personen erbracht:

Leistungen: auszufillen nach Verhandlung

(Vor- und Zuname) (Qualifikation/Abschluss)

Leistungen: auszufillen nach Verhandlung

(Vor- und Zuname) (Quialifikation/Abschluss)

Leistungen: auszufiillen nach Verhandlung

(Vor- und Zuname) (Quialifikation/Abschluss)

7.1

7.2

87
Honorar

Vergitung fur Leistungen nach § 3 Nummer 1:
Der Auftragnehmer erhélt fir seine Leistungen nach 8§ 3 Nummer 1
|:| eine Pauschalvergiitung in Hohe von Euro netto.

Die Vergutung ergibt sich aus dem Honorarangebot vom XXX

Vergutung fur optionale Leistungen nach § 3 Nummer 2:
Der Auftragnehmer erhélt fiir optionale Leistungen nach 8§ 3 Nummer 2
|:| eine Pauschalvergitung in Héhe von Euro netto.

Die Vergitung ergibt sich aus dem Honorarangebot vom XXX
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|:| 7.3 Sonstige / Weitere Vergutungsvereinbarungen

88
Nebenkosten/ Reisekosten

8.1 Erstattung von Nebenkosten
Nebenkosten werden:
nicht erstattet.
insgesamt pauschal zum Festpreis in Héhe von € netto
erstattet.

0 Od

mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zuséatzlich
erstattet werden, pauschal mit v. H. vom Nettohonorar erstattet.

Gemal Anlage 10; Erstattung anteilig nach Abruf
Die Nebenkosten werden ausschlie3lich auf Einzelnachweis erstattet.

[IX

In den Nebenkosten sind auch die Kosten fir Vervielfaltigung der Unterlagen, Transport, Versand-,
Porto- und Telefonkosten enthalten.

8.2 Reisekosten

Reisekosten werden nicht erstattet.

D Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz (BRKG)
anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem abgestimmt
werden.

Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich nach § 3 BRKG. Reiseunterlagen
werden vom Auftragnehmer beschafft.

§9
Ergénzende Vereinbarungen

9.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme
der Téatigkeiten eine Verpflichtungserklarung geman Verpflichtungsgesetz vom 2 Méarz 1974 (BGBI.
| S. 469 ff. / 547 in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung) tber die ge-
wissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftrag-
geber dafir anzugebenden zustandigen Behdrde / Stelle abzugeben.

Er hat dafir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéaftigten
gegeniiber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der
zustéandigen Behorde / Stelle abgeben.
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Weitere ergdnzende Vereinbarungen

Die Vertrags- und Anlagenunterschrift des Bieters wird durch die Namensnennung in Textform auf
der Vergabeplattform des Landes Berlin bei der Ubermittlung des Honorarangebotes (und ggf.
weiteren Anlagen) ersetzt.

Dieser Vertrag ist an den gelben Feldern auf Seite 1 Angaben zum AN und auf Seite 5 (86) vom
Bieter zu erganzen und zusammen mit dem Honorarangebot (ggf. weiteren Anlagen) einzureichen.
Die Vertrags- und Anlagenunterschrift des Auftraggebers ist mit der elektronischen
Zuschlagserteilung tber die Vergabeplattform des Landes Berlin als erfolgt anzusehen. Die in der
eVergabe veroffentlichten Anlagen zu diesem Vertrag sind herunterzuladen und aufzubewahren.

Neben den unter § 2 Nr. 2.1. aufgefiihrten Vertragsbestandteilen vereinbaren die Parteien, dass die
HOAS (2. Auflage 2022) unter nachfolgend genannten Mal3gaben Bestandteil dieses Vertrages ist.

Uneingeschrankt Anwendbar sind: 88 1 bis 17, 20, 22 bis 25 HOAS.
Keine Anwendung findet § 19 HOAS.

Die 88 18 und 21 HOAS finden wie nachfolgend beschrieben eingeschrankt Anwendung:

818 Abs. 1 gilt wie folgt:

Die SenSBW beauftragt, bzw. ruft die Leistungen stufenweise ab. Somit ist im Kiindigungsfall durch
AN oder AG lediglich die abgerufene Stufe zu vergiten, nicht aber der gesamte Auftrag.

Der Vertrag wird sodann aufgehoben. Zeichnungen im Rahmen der vorangeschrittenen Planung
sind als "offene Datei" zu Ubergeben.

§21 Abs. 3 gilt wie folgt:

Im Rahmen der Dokumentaion zum Projektabschluss ist die Ubergabe samtlicher und relevanter
Planunterlagen im Format pdf und dwg/dxf bzw. als offene Datei herzureichen. Schriftstiicke und
Listen im Format pdf, doc und excel. Produktdatenblatter von verbauten/verwendeten
Produkten/Materialien sind ebenfalls herzureichen.

Die komplette Dokumentation ist dem AG in 3-facher Ausfertigung in Papier mit Datentrager zu
Uberreichen und ist in den angebotenen, pauschalen Nebenkosten mit zu berlcksichtigen.

§21 Abs. 6 gilt wie folgt:

Der beauftragte Gegenstand ist die Ausstellungsgestaltung welche als Dauerausstellung zu
konzipieren ist. Der Anspruch auf zusatzliches Nutzungsentgelt (geregelt Uber 86 Vergitung) tber
die Dauer der Nutzung sowie ggf. weiterer Faktoren (z.B. erwartete Besucherzahlen...ff.) wird nicht
gewabhrt.

8§21 Abs. 7 findet keine Anwendung, da es sich um eine Dauerausstellung handelt.

Die Beauftragung erfolgt in Stufen.

Stufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 3.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen
unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemafls Nummer 3.2 abruft.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Stufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie
ihm Ubertragt. Auf das Kiindigungsrecht des Auftragnehmers nach § 13 Nummer 13.3.1 AVB
Hochbau (IV 401.H F) wird verwiesen. Aus der stufenweisen Beauftragung gemaf den Regelungen
in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhdhung seines Honorars ableiten.

Auch wenn die Erarbeitung der Inhalte bei der Kuration des AG liegt, ist der AN verpflichtet,
beratend und kreativ sich dahingehend an der Entwicklung zu beteiligen, dass die Inhalte
spannend, sinnvoll und auf die Zielgruppen abgestimmt entwickelt werden. Der AN beteiligt sich an
entsprechenden Workshops und berat die Mitarbeiter des AG.

Die Leistungen erfolgen in enger Abstimmung und Wechselwirkung mit den Planungen zur
Freiflachenplanung. Dabei hat der AN an Abstimmungen und Baubesprechungen teilzunehmen
und ggf. von den anderen beteiligten Planern bendétigte Informationen zur Ausstellungsplanung
jeweils kurzfristig zu Gbermitteln. Der AN hat solche Abstimmungen auch selbst und rechtzeitig zu
initileren, insoweit das fur die Planungen notwendig oder sinnvoll ist.
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AG: AN:

(Ort/ Datum) (Ort/ Datum)

(Dienststelle: Behorde / Bearbeiterzeichen) (ggf. Funktion / Anrede des Unterzeichners)
(Rechtsverbindliche Unterschrift) * (Rechtsverbindliche Unterschrift)*

(Siegel / Stempel) (ggf. Siegel / Stempel)

* Bei Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die Textform nach § 126b BGB oder falls gefordert,
die elektronische Signatur, die eigenhandige Unterschrift.
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Dieser Vertrag ist an den gelben Feldern auf Seite 1 Angaben zum AN und auf Seite 5 (§6) vom Bieter zu ergänzen und zusammen mit dem Honorarangebot (ggf. weiteren Anlagen) einzureichen.

Die Vertrags- und Anlagenunterschrift des Auftraggebers ist mit der elektronischen Zuschlagserteilung über die Vergabeplattform des Landes Berlin als erfolgt anzusehen. Die in der eVergabe veröffentlichten Anlagen zu diesem Vertrag sind herunterzuladen und aufzubewahren.



Neben den unter § 2 Nr. 2.1. aufgeführten Vertragsbestandteilen vereinbaren die Parteien, dass die HOAS (2. Auflage 2022) unter nachfolgend genannten Maßgaben Bestandteil dieses Vertrages ist.



Uneingeschränkt Anwendbar sind: §§ 1 bis 17, 20, 22 bis 25 HOAS.

Keine Anwendung findet § 19 HOAS.



Die §§ 18 und 21 HOAS finden wie nachfolgend beschrieben eingeschränkt Anwendung:



§18 Abs. 1 gilt wie folgt: 

Die SenSBW beauftragt, bzw. ruft die Leistungen stufenweise ab. Somit ist im Kündigungsfall durch AN oder AG lediglich die abgerufene Stufe zu vergüten, nicht aber der gesamte Auftrag. 

Der Vertrag wird sodann aufgehoben. Zeichnungen im Rahmen der vorangeschrittenen Planung sind als "offene Datei" zu übergeben.



§21 Abs. 3 gilt wie folgt:

Im Rahmen der Dokumentaion zum Projektabschluss ist die Übergabe sämtlicher und relevanter Planunterlagen im Format pdf und dwg/dxf bzw. als offene Datei herzureichen. Schriftstücke und Listen im Format pdf, doc und excel. Produktdatenblätter von verbauten/verwendeten Produkten/Materialien sind ebenfalls herzureichen. 

Die komplette Dokumentation ist dem AG in 3-facher Ausfertigung in Papier mit Datenträger zu überreichen und ist in den angebotenen, pauschalen Nebenkosten mit zu berücksichtigen.



§21 Abs. 6 gilt wie folgt:

Der beauftragte Gegenstand ist die Ausstellungsgestaltung welche als Dauerausstellung zu konzipieren ist. Der Anspruch auf zusätzliches Nutzungsentgelt (geregelt über §6 Vergütung) über die Dauer der Nutzung sowie ggf. weiterer Faktoren (z.B. erwartete Besucherzahlen...ff.) wird nicht gewährt. 



§21 Abs. 7 findet keine Anwendung, da es sich um eine Dauerausstellung handelt.



Die Beauftragung erfolgt in Stufen. 

Stufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 3.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemäß Nummer 3.2 abruft.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Stufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm überträgt. Auf das Kündigungsrecht des Auftragnehmers nach § 13 Nummer 13.3.1 AVB Hochbau (IV 401.H F) wird verwiesen. Aus der stufenweisen Beauftragung gemäß den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhöhung seines Honorars ableiten.



Auch wenn die Erarbeitung der Inhalte bei der Kuration des AG liegt, ist der AN verpflichtet, beratend und kreativ sich dahingehend an der Entwicklung zu beteiligen, dass die Inhalte spannend, sinnvoll und auf die Zielgruppen abgestimmt entwickelt werden. Der AN beteiligt sich an entsprechenden Workshops und berät die Mitarbeiter des AG.



Die Leistungen erfolgen in enger Abstimmung und Wechselwirkung mit den Planungen zur Freiflächenplanung. Dabei hat der AN an Abstimmungen und Baubesprechungen teilzunehmen und ggf. von den anderen beteiligten Planern benötigte Informationen zur Ausstellungsplanung jeweils kurzfristig zu übermitteln. Der AN hat solche Abstimmungen auch selbst und rechtzeitig zu initiieren, insoweit das für die Planungen notwendig oder sinnvoll ist.
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